
 

  
Der Minister für Landwirtschaft und Umwelt hat namens der Landesregierung die Kleine Anfrage mit Schreiben 

vom 7. August 2018 beantwortet. 
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KLEINE ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Dr. Matthias Manthei, Fraktion der BMV 
 
 
Einsatz unabhängiger Ornithologen bei der Planung von Windenergieanlagen  
 
und 
 

ANTWORT 
 
der Landesregierung 
 

 

 
1. Verfügen Behörden des Landes, der Landkreise oder der großen kreis-

freien Städte über eigene Vogel-Experten, die die Planung von Wind-

energieanlagen beratend begleiten? 

 

a) Wenn ja, welche Behörden? 

b) Wenn ja, über wie viele eigene Experten verfügen diese Behörden 

insgesamt? 

c) Wenn nicht, warum nicht?  

 

 

 

Die Fragen 1, a), b) und c) werden zusammenhängend beantwortet. 

 

Die in der Fragestellung angesprochenen und mit der Thematik befassten Behörden verfügen 

grundsätzlich über Mitarbeiter, die in der Lage sind, biologische und ökologische Sachverhalte 

in verschiedenen Sachzusammenhängen zu bewerten. Dies umfasst auch Sachverhalte im 

Zusammenhang mit ornithologischen Fragestellungen und Planungen von Windenergie-

anlagen, wobei die jeweiligen Detailkenntnisse in unterschiedlichem Maße vorliegen. Der 

Landesregierung liegt hierzu keine vertiefende Übersicht vor. 
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2. Holen Behörden des Landes, der Landkreise oder der großen kreisfreien 

Städte die Expertise von unabhängigen Vogel-Experten ein, die die 

Planung von Windenergieanlagen beratend begleiten? 

 

a) Wenn ja, welche (bitte Behörden und Experten mit deren Anbin-

dung an Organisationen oder ähnlichem angeben)? 

b) Wenn ja, zu welchem Zweck? 

c) Wenn nicht, warum nicht? 

 

 

 

Die Fragen 2, a), b) und c) werden zusammenhängend beantwortet. 

 

In immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen erfolgt die 

Beauftragung von unabhängigen Gutachtern durch die Antragsteller selbst. Die Gutachten 

werden als Bestandteil der Antragsunterlagen eingereicht.  

 

Zur Klärung von ornithologischen Fachfragen wurden in immissionsschutzrechtlichen Geneh-

migungsverfahren folgende Sachverständigengutachten durch die Genehmigungsbehörden, die 

Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, eingeholt (rückblickend bis zum 

1. Januar 2015): 

 

Behörde Experte/Organisation Zweck 

   

Staatliches Amt für Land-

wirtschaft und Umwelt 

Westmecklenburg 

Dr. Horst Zimmermann Einschätzung eines Horstbesatzes 

(Zuordnung zur Tierart) 

WEA⃰ Alt Zachun (Naturwind 

Schwerin GmbH) 

Staatliches Amt für Land-

wirtschaft und Umwelt 

Westmecklenburg 

Dr. Horst Zimmermann Einschätzung eines Horstbesatzes 

(Zuordnung zur Tierart) 

WEA Kladrum (Naturwind 

Schwerin GmbH) 

Staatliches Amt für Land-

wirtschaft und Umwelt 

Mittleres Mecklenburg 

Michael Göttsche, 

Faunistica-Bürogemein-

schaft für ökologische & 

faunistische Freilandunter-

suchungen 

Aktivitäten und Brutgeschehen 

Vogelart Schreiadler 

WEA Dummerstorf I (WIND-

projekt GmbH & Co.  

30. Betriebs-KG) 

 

* WEA - Windenergieanlage. 

 


